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Der Feldkircher Freiheitsbrief 
von 1376

Die Linie der Feldkircher Montforter starb Ende des 14. Jahrhunderts 
aus. Der letzte Graf, Rudolf V., sah sich aufgrund einer hohen ererb-
ten Schuldenlast und mangels eines Sohnes als Erben gezwungen, 
seine Herrschaft an das mächtigste Herrschergeschlecht der dama-
ligen Zeit – die Habsburger – zu verkaufen. Um seinen Bürger:innen 
den Übergang zu den neuen Stadtherren zu erleichtern, gewährte er 
ihnen am 17. Dezember 1376 einen aus neun Paragraphen bestehen-
den Freiheitsbrief.

RECHTE FÜR DIE BÜRGER
In der Einleitung begründet Rudolf V. seine aus Gnade getroffene 
Entscheidung mit den »willigen, treuen und gehorsamen Diensten« 
der Feldkircher:innen. Als Erstes legte er die jährliche Steuerabgabe 
von 100 Pfund Pfennig in Konstanzer Münze fest und versprach, kei-
ne weiteren Steuern zu erheben. Dieses Versprechen wurde von den 
Habsburgern später jedoch nicht eingehalten. Dem neuen Stadtherr 
war es außerdem untersagt, die Bürger:innen zusätzlich zu »schät-
zen«, also eine Vermögenssteuer einzuführen. Ebenso wichtig war 
den Feldkircher:innen die Bestätigung ihrer bestehenden Rechte und 
Privilegien. Der Stadtherr durfte keine »ungewöhnlichen Dinge«, 
also keine neuen Gesetze ohne Zustimmung der Bürger:innen erlas-
sen. Dies bedeutete eine Einschränkung seiner Macht und ein Mit-
spracherecht der Stadtbevölkerung, also ein frühes Beispiel bürgerli-
cher Selbstverwaltung. Besonders bemerkenswert war der damals in 
Vorarlberg einmalige Paragraph 3, der den Bürgern das Recht auf die 
freie Wahl des Stadtammanns (Bürgermeisters) gewährte. Die Wahl 
durfte »nur mit Willen und Wissen« der Bürger und des Rates erfol-
gen. Damit war die bisher übliche Ernennung durch den Stadtherrn 
abgeschafft. Bereits 1381 fand die erste Ammannswahl statt.

Der Freiheitsbrief erlaubte es den Feldkircher:innen außerdem, 
jederzeit mit »Leib und Gut« auszuwandern, sei es aufs Land, in eine 
Reichs- oder Landesherrliche Stadt. Allerdings mussten sie ihr Gut 
in Feldkirch versteuern. Der Rat wollte wohl auf diese Einnahmen 
nicht verzichten. Der Geltungsbereich dieser Bestimmung reichte 
vom Bodensee bis zum Walensee, vom Arlberg bis zum Septimer-
pass in Graubünden und ist somit ein Hinweis auf die geographische 
Vorstellungswelt der Feldkircher im Hochmittelalter.

Ein außergewöhnlicher Punkt war Paragraph 5, der die Huldigung 
bei einem Herrscherwechsel regelte. Der neue Stadtherr musste 
zunächst schwören, die Rechte und Privilegien der Bürger:innen zu 

Im Jahr 1376 stellte Graf Rudolf V. von Montfort den Feldkircher Freiheitsbrief aus. 
Sein Neffe Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans sowie die Städte Zürich und Lindau 
bestätigten den Vertrag mit ihren Siegeln. Diese auch als »Magna Charta für Feldkirch« 
bezeichnete Urkunde sollte gemeinsam mit dem Stadtrecht das politische Leben der 
mittelalterlichen Stadt bestimmen.
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achten und zu bewahren; erst danach leisteten die Feldkircher:innen 
ihm den Treueeid. Diese Eide des Vogtes als Vertreter des Landes-
herrn wurden urkundlich festgehalten und sind heute im Stadtar-
chiv erhalten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Bürger:innen zu 
Steuerzahlungen, Arbeitsdiensten, Heeresfolge im Kriegsfall und 
beim Tode eines Leibeigenen den sogenannten »Todfall« zu leisten. 
Dies bedeutete, dass die Erben des Leibeigenen dem »Herren« das 
beste Stück Vieh zu übergeben hatten. Letzteres ist ein Hinweis 
darauf, dass es entgegen älteren Geschichtsdarstellungen die Leibei-
genschaft auch im Ländle gab. Nicht zufällig forderten die Bauern im 
Aufstand von 1525 die Abschaffung dieses »Todfalls«.

ZÜRICH ALS HÜTER DES FREIHEITSBRIEFS
Der Freiheitsbrief regelte auch mögliche Konflikte zwischen Stadt 
und Landesherrn bzw. dem entsprechenden Vogt. Sollte keine Ei-
nigung erzielt werden, sollte der Rat von Zürich als Schiedsgericht 
angerufen werden. Bei Missachtung des Schiedsspruchs drohten 
harte Konsequenzen, die glückicherweise nicht eintraten. Zürich, 
mit dem Feldkirch seit Langem enge politische und wirtschaftliche 
Beziehungen pflegte, wurde 1377 auch zum Aufbewahrungsort des 
Freiheitsbriefs bestimmt.

Der Feldkircher Freiheitsbrief war eine besondere Auszeichnung und 
Ausdruck der Hochachtung Graf Rudolfs V. gegenüber seiner Stadt 
und ihren Bürger:innen. Nach Einschätzung des Landeshistorikers 
Karlheinz Burmeister besaß nur der Hintere Bregenzerwald ein ver-
gleichbares Dokument, das sich allerdings nicht schriftlich erhalten 
hat, aber im historischen Gedächtnis der »Wälder« weiterlebt.

Graf Rudolf V. lebte bis 1390, jedoch nur noch als habsburgischer 
Vogt auf der Schattenburg. Herzog Leopold von Österreich, der neue 
Stadtherr, bestätigte 1377 und 1378 die Rechte der Feldkircher:innen. 
Das Original des Freiheitsbriefs wurde bis 1996 in Zürich aufbewahrt 
und danach in einem feierlichen Festakt an den damaligen Bürger-
meister Wilfried Berchtold und die Feldkircher Stadträte übergeben.

Von Archivar
Christoph Volaucnik

↓
Der Freiheitsbrief von 1376 wird ab 19. Mai im 
Palais Liechtenstein ausgestellt. 

→
Der damalige Stadtrat Karlheinz Albrecht und 
Alt-Bürgermeister Wilfried Berchtold präsentierten 
erstmalig den Freiheitsbrief in Feldkirch.


